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Die Schiefläge im Dienstverschiebungswesen ist auf keinen
Fall mit zusätzlichen angeordneten Urlaubstagen zu
korrigieren. Die aktuellen Massnahmen führen das Urlaubs-
wesen in den Einheiten geradezu in den personellen Ruin.

Einsatz und Ausbildung

folgt der personelle Kollaps
mpanien?\ BS.
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Einrückungs- und Einsatzbestände

sind auf-kritischen Niveau.
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Erich Muff, Stefan Bühler

Auch wenn es die Militärverwaltungen
schmerzt, muss das Problem letztlich an
der Wurzel angepackt werden.

Ausgangslage:
Was bisher geschah?

Im Oktober (ASMZ 10/2015) hatten
wir in unserem Artikel «DzTwZ-fmc/w-
/>zz«_gïzz/«£« zw Sc/uV/Z/zge: Ar Z>razzc/tf /for-
rd^Az/zr«» die Dienstverschiebungspraxis
der Kantonalen Militärbehörden kon-
struktiv kritisiert. Dabei haben wir die
entscheidenden drei unhaltbaren Proble-

THINKTANK
Die OG Panzer stellt mit dem THINKTANK

eine Plattform zurVerfügung, um die Ent-

Wicklung ausländischer Doktrinen, Fak-

ten und Erfahrungen rund um das Thema

Kampf der verbundenen Waffen zu dis-
kutieren und gemeinsam Lösungsvor-
schlage als Beitrag an eine zukünftige
Doktrin, Ausbildung und Weiterentwick-
lung der Kampftruppen in der Schweiz
auszuarbeiten. Interessenten - auch von
ausserhalb der Panzertruppen - melden
sich per E-Mail an info@ogpanzer.ch.

me für einen reibungslosen Dienstbetrieb
aufgezeigt:
1. Unter-/Überbestände;
2. Administrativer Aufwand;
3. Lücken beim Ausbildungsstand.

Das Grundproblem im Dienstverschie-

bungswesen liegt im «/ÜA/otz/?« /möw/z-
c/v« ä?«Az£a zz«z/ A/z/A z/<?« DzTwA ««zz/-
jförakTO». Das Thema Dienstverschiebun-

gen und Urlaubswesen ist das seit Jah-
ren ungelöste Hauptproblem eines jeden
Kommandanten.

Einigkeit über Schieflage

Als Reaktion aufdie Öffentlichkeitsbe-

strebungen der Autoren im Frühjahr 2015
hat das Personelle der Armee am 1. Okto-
ber 2015 sämtliche Kantonalen Militärbe-
hörden über Anpassungen im Dienstver-
schiebungswesen instruiert:
1. Restriktive DVS-Praxis zwingend not-

wendig: «Dir? Adz/zmV ^'z/irmA
SzAzz/zAzo« Azr^hzz/ z/er £z«rz/c£z/«gf-
z/«z/ Anz.MteZ'erZäwz/e er/orz/erA z/z?«

DzewrtoOTc/w/'zzTzg'era we«« z«z«zer «zog'-
/z'c/r «zz'a A«AfcÄezz/ «Z)KS' z««er/w/Z> z/er

/zîÂrer» wrzzzzzeÄwze« rz«z/ /.. .7 «z/r ro
Az«« «zz«-e//fzfZzgz/ze Grz/«z//'erezöeÄzZjft
z/er Arwzee AzcA«gEfAe//A z/zerz/e«».

2. Anordnung eines persönlichen Ur-
laubs oder einer Teildienstleistung:
«Dz'e zztoe//e RerAzz«z/errzAz/zzrzo« zzer/2«gA

ez'«e rerZrzTAzVere DVS-Rrzzxz'r. DerAz//'
ÂzzZ"ge«ere// éez «//zz«z//zz«grrpz'e/rzzzz«z»

ez«e A/7eÄ«z/«g zzz er^)/ge» /".../ Azz/Zr

zz«rAe//e ez«er Dze«rZ"z/errcÄze/'zz«g £ez«e

ez'wzzerweÄwz/z'eÄe Dr/zzzz/>r/&z/«gzzz//«Ad«
z/ez« 757a zz«z/ z/m Az/A ^e/9z«z/e« z/zer-

z/e« /•«««, /ja z/z'e A«orz/«zz«g ez'«er ^»er-
rö«/zeÄe« t/r/zzzz/v e>z/er ezVzer 7ez7z/z'e«rr-

/ezfrz/«gzzz/MDVMrA 30A/v. 3
zz«z/HrA 35MÀf. 7j. WîcÂAzg: DerAo«2-
»z/z«z/a«A «zz/rr z/e«/>errö»/zeÄe« 7/rÄz«/> /
z/z'ere 7ez7z/ze«rA/ezrAzz«^-gezzzzz/zre« zz«z/

z/er^gAÄzer/'ez «Aer £«'«<?« //zz«z//zz«gr-

rpze/rzzzzz«/».

Die eingeschlagene Stossrichtung zeigt
ein klares Bestreben der Verwaltung in
Bern, die Quote der derzeit genehmigten
DVS zu reduzieren. Auch die Dringlich-
keit lässt sich an der gewählten Sprache
eindeutig ablesen.

Wie ist der oben zitierte Lösungsansatz
der Verwaltung zu beurteilen? Richtig ist
grundsätzlich restriktiver vorzugehen und
die wahren Gründe für eine Verschiebung
im Detail zu verstehen und zu prüfen.
Falsch ist, «grosszügiger Urlaub zu ertei-
len», um mehr DVS-Gesuche ablehnen
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Einsatz und Ausbildung

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Gesuch um D/ensfve/'sch/eöung

Sfud/engrüncte / ft'l

> Departement für Verteidigung,
Bevölkerungsschutz und Sport VBS

Schweizer Armee
Führungsstab der Armee FST A

sgesuch

'e/'ferausb/7cfung

Mehr DVS sind abzulehnen.

zu können. Man versucht hier, den Teu-
fei mit dem Beelzebub auszutreiben. So

steigt wohl vordergründig der Einrü-
ckungsbestand, jedoch erfährt der Ein-
satzbestand durch noch mehr Urlaube
massivere Schwankungen, auch der admi-
nistrative und logistische Aufwand steigt
dadurch erneut weiter beträchtlich an.
Der vorgeschlagene Kuhhandel zeigt die
Schwäche des heutigen Systems, die Grün-
de für ein DVS (aber auch Urlaub) mit
griffigen Richtlinien effizient und mit der

notwendigen Strenge zu prüfen und zu
führen.

Das Urlaubswesen ist Sache
der Kommandanten

Die Kompetenz über Urlaube zu ent-
scheiden, liegt einzig in der Kompetenz des

Einheitskommandanten. Er beurteilt, ob
«der Dienst Urlaub erlaubt». Nur der Ein-
heitskommandant weiss, wann welches
Personal einsatzbereit sein muss und er ist
es auch, der die Verantwortung für den Ur-
laubsentscheid tragen und das persönliche
Gespräch mit dem jeweiligen Gesuchstel-
1er führen muss.

Gemeinsam anpacken. Bilder: PIO OG Panzer

Mehr Urlaube liegen nicht drin

Wie grosszügig sind wir heute bereits

mit Urlauben? Dazu zeigen wir die Realität

an einem Zahlenbeispiel und messen dieses

an der gängigen Praxis in der Wirtschaft.
Ein Wiederholungskurs (WK) dauert

grundsätzlich 19 Tage, 100% besoldet (be-

zahlt!) von der Ausgleichskasse (durch den

Steuerzahler), auch an «dienstfreien» Wo-

«Die wahre Freiheit besteht
nicht darin, das tun

zu können, was man will,
sondern darin, das tun

zu wollen, was man muss.»
Matthias Ackeret, 2010, «Das Blocher-

prinzip - Ein Führungsbuch», S.107

chenenden. 19-4 Tage (2 Wochenenden à

2 Tage pro WK) 15 Arbeitstage. Aufdie-

ser Basis wird Urlaub erteilt.
Wie viele Tage Urlaub soll es denn sein?

2 Tage pro WK (=13.3% Abwesenheit),
4 Tage (=26.7%) oder 6 Tage (=40%).
6 Tage sind eine absolut realistische For-

derung, fällt doch der Schulbesuch in der

Regel an mindestens zwei Tagen pro Wo-
che an (z. B. Montag und Mittwoch oder
2 Tage in Folge Donnerstag und Freitag).
In Prozent ausgedrückt, fängt in der Regel
also die Urlaubsdiskussion mit der Frage

an «kann ich 40 % vom WK-Urlaub neh-
men? Es ist wichtig, ich studiere/gehe in
die Schule». Eine happige Forderung, wenn
man sich das einmal konkret vorstellt!

Fragen wir also einen beliebigen zivilen
Chef z. B. einen Unternehmer oder Team-
leiter in einem Grosskonzern, ob er ein-
verstanden wäre, dass einer seiner Mit-
arbeiter zusätzlich zum regulären Urlaub
und bei notabene 100% Lohn jede Wo-
che ab Freitagvormittag (13.3%) zwecks
Schule abwesend ist oder Montag und
Dienstag (26.7%) bezahlt frei nimmt für
eine Gruppen-, Projektarbeit oder Prü-

Vertrauen der AdA in sich
selbst fördern
Wir tun unseren Soldaten einen Bären-

dienst, wenn wir ihnen einreden, dass
sie nur eine Sache auf einmal richtig
machen können, z.B. Ausbildung oder
Arbeit. Vielmehr müssen wir unseren
Nachwuchs befähigen, mehrere Projek-
te erfolgreich unter einen Hut zu brin-

gen (Ausbildung, Arbeit, Familie, Ver-

ein, Sport und eben auch den Dienst an

der Gesellschaft in der Armee). Wir müs-

sen das Grundvertrauen in die eigenen
Fähigkeiten unseres Nachwuchses wie-
der fördern. Das tun gute Chefs!

fungsvorbereitung. Wie entscheidet der
zivile Chef?

Bei der Armee wird ein anderer Mass-
stab angesetzt: Schulbesuch und Studium
allein als Begründung werden oft bereits
ohne Detailprüfung als «zwingende Grün-
de» beurteilt. Zwei bis vier genehmigte
Urlaubstage sind weit verbreitete, gross-
zügige Praxis. Die Armee bezahlt dabei
auch noch den vollen Lohn und ist heute
somit de facto bereits grosszügiger als je-
der Arbeitgeber, der die personellen und
finanziellen Konsequenzen selber zu tragen
hat. Noch mehr Urlaub liegt nicht drin.

Wir fordern das Personelle
der Armee auf,

in die Offensive zu gehen

Wie wird die Situation bezüglich Dienst-

verschiebungs- und Urlaubswesen vom
Personellen der Armee und von den Kan-
tonalen Militärbehörden beurteilt? Was

wird aktuell unternommen, damit das

Dienstverschiebungswesen wieder ins Lot
kommt? Diese und weitere Fragen gilt es

in den nächsten Monaten ehrlich und

transparent aufzuarbeiten. Wir bieten mit
unserem ThinkTank einen Gesprächspart-

ner an. Wir bleiben dran!

Hauptmann
Erich Muff
M.A. HSG

Finance Projects
Kdt Pz Gren Kp 29/4
4051 Basel

Hauptmann
Stefan Bühler

Dipl. Ing. FH

Einsatzoffizier EOD,

KdoKAMIR, Kdt Pz Kpl2/1
3657 Schwanden
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